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Einführung

Dieses Special Dossier bietet eine umfassende Übersicht über die ordentliche Kündigung und 
die damit zusammenhängenden Aspekte. Es erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen 
gemäss Arbeitsrecht, beleuchtet praxisnahe Fragestellungen und gibt wertvolle Hinweise für 
eine rechtssichere Vorgehensweise.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Kündigung durch die Arbeitgebenden und die Mitarbeiten-
den, den formellen Anforderungen sowie den Schutzmechanismen, die das schweizerische 
Arbeitsrecht vorsieht. Darüber hinaus werden Spezialfälle wie die Massenentlassung und die 
Anfechtung einer Kündigung behandelt. Abschliessend widmet sich das Dossier den finan-
ziellen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen, die nach einer Kündigung in der Schweiz 
entstehen können.

Wichtige Begriffe und Definitionen

Damit im Vorhinein klar ist, was gemeint ist, sind hier einige zentrale Begriffe definiert:

	– ordentliche Kündigung: Eine Kündigung unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertragli-
chen Kündigungsfristen.

	– fristlose Kündigung: Eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem 
Grund, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist.

	– missbräuchliche Kündigung: Eine Kündigung, deren Grund missbräuchlich im Sinne von 
Art. 336 OR ist (z. B. Kündigung aufgrund einer persönlichen Eigenschaft, der Ausübung 
eines verfassungsmässigen Rechts oder um die Entstehung von Ansprüchen aus dem 
Arbeitsverhältnis zu vereiteln) oder deren Art und Weise der Entlassung gegen Treu und 
Glauben verstösst.

	– Kündigung zur Unzeit: Eine Kündigung während einer sogenannten Sperrfrist (z. B. bei 
Krankheit oder während der Schwangerschaft).

	– Sperrfristen: Gesetzlich festgelegte Zeiträume, in denen eine Kündigung nichtig ist.

	– Massenentlassung: Die gleichzeitige Kündigung einer grösseren Anzahl von Mitarbeiten-
den innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Nutzen des Dossiers

Mit diesem Dossier erhalten Sie ein fundiertes Nachschlagewerk, das Ihnen hilft, sich in der 
komplexen Materie der Kündigung zurechtzufinden und rechtssichere Entscheidungen zu tref-
fen. Ziel ist es, Ihnen praxisnahe und verständliche Informationen an die Hand zu geben, um 
Kündigungen korrekt und fair abzuwickeln.
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Die Kündigung durch die Arbeitgebenden

Kündigungen durch den Arbeitgeber, sei dies aus Kapazitätsgründen (Personalabbau, weg-
fallende Aufgaben) oder aus Leistungsgründen, sind grundsätzlich möglich, ohne dass dabei 
spezielle Gründe erforderlich sind. Es gilt die sogenannte Kündigungsfreiheit, und es sind im 
Wesentlichen lediglich die Fristen einzuhalten.

2.1	 Kündigung während der Probezeit
Zu Beginn eines neuen Anstellungsverhältnisses besteht in der Regel eine Probezeit. Das 
Gesetz regelt, was gilt, sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen 
aufgelöst werden. Ist nichts anderes schriftlich vereinbart, gilt der erste Monat als Probezeit. 
Die maximale Dauer der Probezeit ist drei Monate. Die Kündigung kann auf jeden Termin erfol-
gen. Soll die Auflösung nur auf einen bestimmten Wochentag wie z. B. das Ende einer Arbeits- 
oder Kalenderwoche möglich sein, muss dies schriftlich vereinbart werden.

Beispiel

Eine Vorgesetzte kündigt einem Mitarbeitenden in der Probezeit. Die Kündigung wird am Mittwoch 
ausgesprochen. Das Arbeitsverhältnis endet am nächsten Mittwoch.

Die kurze Kündigungsfrist während der Probezeit ist gültig, wenn die Kündigung spätestens am 
letzten Tag der Probezeit bei der Mitarbeitenden eintrifft. Dass dann das Arbeitsverhältnis erst 
nach deren Ablauf beendet ist, spielt keine Rolle.

Beispiel

Herr Türler nimmt am 1. Oktober die Arbeit auf. Im Vertrag wurde nichts betreffend Probezeit vereinbart. 
Schon in der ersten Zeit zeigt sich, dass er fachlich überfordert ist. Der Vorgesetzte will deshalb wissen, 
wann er mit welcher Frist kündigen kann.

Nach OR gilt der erste Monat als Probezeit, sofern nichts anderes vereinbart ist. Übergibt ihm 
der Vorgesetzte spätestens am letzten Tag der Probezeit, am 31. Oktober, die Kündigung, so gilt 
noch die Kündigungsfrist von sieben Tagen. Das Arbeitsverhältnis endet dann am 7. November.

2



62. Die Kündigung durch die Arbeitgebenden – Ordentliche Kündigung
Special Dossier – WEKA Business Media AG 

Probezeit

Ist nichts anderes vereinbart worden, beginnt die Probezeit bei einem unbefristeten Arbeits-
verhältnis mit dem Stellenantritt zu laufen und dauert einen Monat. Der Beginn der Probezeit 
kann – muss aber nicht – mit dem Vertragsbeginn zusammenfallen. Wird der Stellenantritt vor- 
oder nachverschoben, verändert sich auch der Beginn der Probezeit entsprechend.

Die Probezeit dient dazu, gegenseitig herauszufinden, ob die Aufnahme der vereinbarten Tätig-
keit im Interesse beider Parteien liegt. Sie kann daher nur bei einem neuen Stellenantritt und 
nur einmalig vereinbart werden. Der Wechsel vom Lehr- zum normalen Arbeitsverhältnis, eine 
Betriebsübernahme oder eine Beförderung lassen daher die Vereinbarung einer neuen Probe-
zeit nicht zu. Ausnahmen gibt es bei der Temporärarbeit (neue Tätigkeit bei einem anderen 
Einsatzbetrieb, komplett andere Tätigkeit in einem Konzern). Tritt ein Temporärmitarbeitender 
nach Beendigung des Einsatzes in den Einsatzbetrieb über, kann Letzterer eine Probezeit ver-
einbaren, da es sich um einen neuen Arbeitgeber handelt.

Ein befristetes Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn Anfangs- und Endtermin für beide Parteien klar 
erkennbar sind. Ein befristetes Arbeitsverhältnis endet grundsätzlich ohne Kündigung (Art. 334 
Abs. 1 OR). Sperrfristen gemäss Art. 336c OR spielen daher in der Regel keine Rolle. Ist der 
Endzeitpunkt nicht genau bestimmbar, hängt er vom Willen nur einer Partei ab, oder wird das 
Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Befristung einfach stillschweigend fortgesetzt, wird von 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ausgegangen (Art. 334 Abs. 2 OR).

Befristetes
Arbeitsverhältnis
Endet automatisch am
festgelegten Datum

Unbefristetes
Arbeitsverhältnis
Fortdauernde Anstellung
ohne festgelegtes Ende

Wählen Sie den richtigen Beschäftigungsstatus für Ihre Bedürfnisse

Beim befristeten Arbeitsverhältnis wird eine Probezeit nicht vermutet. Soll eine solche vorgese-
hen werden, muss diese ausdrücklich vereinbart werden. Dann beginnt die Befristung erst nach 
Ablauf der Probezeit. Ein befristetes Arbeitsverhältnis mit Maximaldauer liegt dann vor, wenn 
es sowohl eine Probezeit als auch Kündigungsfristen enthält, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
aber ohne Kündigung ausläuft (z. B. Befristung auf ein Jahr mit Kündigungsmöglichkeit jeweils 
auf Ende Monat mit einer Frist von einem Monat).
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Fristen und Termine

Wird nichts anderes vereinbart, beträgt die Probezeit einen Monat und die Kündigungsfrist sie-
ben (Kalender-)Tage. Auch wenn die Kündigung am letzten Tag der Probezeit der anderen Partei 
zur Kenntnis gebracht wird, kommt die kurze Kündigungsfrist zur Anwendung. Dies unabhängig 
davon, ob das Arbeitsverhältnis erst nach Ablauf der Probezeit endet und die Bestimmungen 
über die Sperrfristen nicht zur Anwendung kommen.

Erfolgt die Kündigung hingegen nach deren Ablauf, gilt die minimale Kündigungsfrist von einem 
Monat. Eine kürzere Kündigungsfrist nach Ablauf der Probezeit ist nur noch durch eine Rege-
lung in einem GAV und nur für das erste Dienstjahr zulässig.

Die Dauer der Probezeit kann bis auf maximal drei Monate ausgedehnt werden. Im Rahmen 
dieser Höchstdauer kann von der gesetzlich vermuteten Probezeit von einem Monat und einer 
Kündigungsfrist von sieben Tagen durch Abrede, NAV oder GAV beliebig abgewichen werden. 
Meistens wird dann den Parteien offengelassen, davon wiederum abzuweichen.

Soll in einem Einzelarbeitsvertrag von der gesetzlichen Regelung abgewichen werden, ist dies 
nur durch schriftliche Vereinbarung möglich. Mündliche Abweichungen sind unbeachtlich.

Infrage kommen folgende Abweichungen:

	– Vereinbarung der gesetzlichen Regelung (bei unbefristeten 
Arbeitsverhältnissen unnötig, hingegen nötig bei befristeten)

	– Wegbedingung der Probezeit (nur bei unbefristeten Arbeits-
verhältnissen nötig)

	– Verkürzung der Probezeit oder Verlängerung (bis maximal 
drei Monate)

	– Verlängerung der bereits abgelaufenen Probezeit (bis insge-
samt drei Monate)

	– Vereinbarung einer Probezeit in Abweichung der gesetzli-
chen Dauer beim befristeten Arbeitsverhältnis (bis maximal 
drei Monate)

	– Verlängerung oder Verkürzung der Kündigungsfrist

	– Vereinbarung eines Endtermins für die Kündigungsfrist (z. B. 
auf das Ende einer Arbeitswoche)

Die Probezeit ist in Art. 335b OR geregelt. Die 
Bestimmung lautet:

	Æ Das Arbeitsverhältnis kann während der Pro-Das Arbeitsverhältnis kann während der Pro-
bezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von bezeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
sieben Tagen gekündigt werden; als Probezeit sieben Tagen gekündigt werden; als Probezeit 
gilt der erste Monat eines Arbeitsverhältnisses.gilt der erste Monat eines Arbeitsverhältnisses.

	Æ Durch schriftliche Abrede, Normalarbeits-Durch schriftliche Abrede, Normalarbeits-
vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag können vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag können 
abweichende Vereinbarungen getroffen wer-abweichende Vereinbarungen getroffen wer-
den; die Probezeit darf jedoch höchstens auf den; die Probezeit darf jedoch höchstens auf 
drei Monate verlängert werden.drei Monate verlängert werden.

	Æ Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit 
infolge Krankheit, Unfall oder Erfüllung einer infolge Krankheit, Unfall oder Erfüllung einer 
nicht freiwillig übernommenen gesetzlichen nicht freiwillig übernommenen gesetzlichen 
Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlänge-Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlänge-
rung der Probezeit.rung der Probezeit.

Kurz gefasst
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2.2	 Kündigung nach Ablauf der Probezeit
Das Arbeitsverhältnis ist ein Dauerschuldverhältnis, welches befristet oder unbefristet einge-
gangen werden kann. Wird das Arbeitsverhältnis nicht auf eine bestimmte Dauer eingegangen, 
so gilt es als unbefristetes Arbeitsverhältnis, welches durch einen Akt der Parteien aufgelöst 
werden muss, um zu einem Ende zu kommen.

Ein Arbeitsverhältnis kann sein Ende finden durch
	– Zeitablauf der vereinbarten Dauer

	– Unmöglichkeit der Weiterführung

	– Tod einer Partei (natürliche Person)

	– Betriebsübernahme

	– ordentliche Kündigung

	– ausserordentliche Kündigung

Ordentliche Kündigung

Auf unbestimmte Dauer eingegangene Arbeitsverhältnisse werden im Regelfall durch eine Kün-
digung aufgelöst. Die Kündigung muss eindeutig und klar sein.
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